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Unrechtsbewusstsein gehört nicht zum Vorsatz (I) 
 

BGE 107 IV 185, 192 E. 5: 

„Der Beschwerdeführer behauptet sodann, nicht vorsätzlich ge-
handelt zu haben, weil er nicht die Absicht gehabt habe, etwas 
Rechtswidriges zu tun. Er verkennt indes, dass zum Vorsatz nur 
das auf die objektiven Merkmale des Deliktstatbestandes bezoge-
ne Wissen und Wollen, nicht aber auch das Bewusstsein der 
Rechtswidrigkeit oder gar dasjenige der Strafbarkeit gehört“. 

 


